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Bürgermeister 23.06.2026 27-113/2026 Frau Kirchner
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Stadtrat 02.07.2026

Beschlussgegenstand:
 
Beitrittsbeschluss zur Genehmigungsverfügung der Haushaltssatzung 2026 

gesetzliche Grundlage:

§§ 100, 102, 108 Abs. 4 KVG LSA i.V.m. § 147 KVG LSA  

Begründung:

Mit Schreiben vom 23.06.2026 wurde der Stadt Kelbra die Genehmigungsverfügung durch die
Kommunalaufsicht für die Haushaltssatzung 2026 übersandt. Von einer Beanstandung des
Stadtratsbeschlusses wird abgesehen.

Die in § 1 der Haushaltssatzung 2026 festgesetzten Werte der Investitionstätigkeit müssen wie
folgt geändert werden:
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.017.100 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.764.000 

Der im § 2 der Haushaltssatzung 2026 auf 925.300  festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird in Höhe von 659.900
EUR genehmigt und im Übrigen versagt.

Die Investitionsmaßnahmen Errichtung Piko Park  und Anbau Sportlerheim Sittendorf
wurden für das Haushaltsjahr 2026 versagt.

Weiter sollen die Investitionsmaßnahmen Erneuerung Flutlicht Sportplatz Kelbra  und
Strukturwandelprojekt Natur- und Erholungspark Stausee  mit einem Sperrvermerk versehen

werden, bis entsprechende Fördermittelbescheide vorliegen.

Außerdem soll das Haushaltskonsolidierungskonzept intensiviert werden und bis 30.09.2026 eine
Benutzungsgebührensatzung für die Schenke in Tilleda beschlossen werden.

Abschließend soll gem. Punkt 8 der Genehmigungsverfügung eine Haushaltssperre durch den
Bürgermeister erlassen werden.

Um die Haushaltssatzung 2026 nach erfolgter Bekanntmachung vollziehbar werden zu lassen,
bedarf es wegen der Änderung der §§ 1 und 2 der Haushaltssatzung einer zustimmenden
Erklärung des Bürgermeisters. Dieser kann die Erklärung nur abgeben, wenn eine Zustimmung
durch den Stadtrat beschlossen wird (Beitrittsbeschluss).

Sollte der Beitrittsbeschluss durch die Stadt Kelbra nicht gefasst werden, wäre auch die
Genehmigung für den übrigen Teil nicht erteilt. Damit wäre die Stadt Kelbra weiterhin in der
vorläufigen Haushaltsführung und dürfte keine freiwilligen Ausgaben leisten.  



Beratungsergebnis:

Gremium:   Stadtrat am:  02.07.2026 TOP:
Anzahl
Mitglieder

anwesend: dafür: dagegen: Enthaltungen: Laut Vorschlag Abweichender
Beschluss:

   13+1
Aufgrund des § 33 (Mitwirkungsverbot) der Kommunalverfassung LSA in der derzeit gültigen Fassung waren
...../keine Mitglieder des Stadtrat von d. Beratung u. Abstimmung  ausgeschlossen.

.........................................................................
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Bornkessel

Bürgermeister


